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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

      Gesetz 
betreffend die Einführung der Bun-
desgesetze über die Kranken-, die 
Unfall- und die Militärversicherung 
(EG KUMV) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 842.11 Gesetz betreffend die 
Einführung der Bundesgesetze über die 
Kranken-, die Unfall- und die Militärversi-
cherung vom 06.06.2000 (EG KUMV) 
(Stand 01.01.2014) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  1 
Vollzug und Verfahren 

Art.  1 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu)    

1
 Für die Einhaltung der Versiche-

rungspflicht in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung sorgt die 
zuständige Stelle der Justiz-, Gemein-
de- und Kirchendirektion (JGK).

 

1
 Für die Einhaltung der Versicherungs-

pflicht in der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung sorgt die zuständige Stel-
le der Justiz-, Gemeinde- Direktion für 
Inneres und Kirchendirektion (JGK)Justiz 
(DIJ). 

   

https://www.belex.sites.be.ch/data/842.11/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 
1a

 Sie kann für die Prüfung der Einhaltung 
der Versicherungspflicht Online-
Abfragesysteme von Krankenversicherern 
benutzen. 

   

Art.  2 
Versicherungsnachweis 

Art.  2 Abs. 3 (geändert)    

3
 Die Versicherer sind verpflichtet, der 

zuständigen Stelle der JGK die zur 
Durchführung des Versicherungsobli-
gatoriums erforderlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen, und erteilen die 
nötigen Auskünfte.

 

3
 Die Versicherer sind verpflichtet, der 

zuständigen Stelle der JGKDIJ die zur 
Durchführung des Versicherungsobligato-
riumsder Versicherungspflicht erforderli-
chen Daten zur Verfügung zu stellen, und 
erteilen die nötigen Auskünfte. 

   

Art.  3 
Mitwirkung der Gemeinden 

Art.  3 Abs. 1 (aufgehoben), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu) 
Mitwirkung derInformation durch die Ge-
meinden (Überschrift geändert) 

   

1
 Die Gemeinden melden der zustän-

digen Stelle der JGK die Geburt, den 
Zuzug und den Wegzug aller Perso-
nen, die auf ihrem Gebiet Wohnsitz 
oder längeren Aufenthalt genommen 
haben. Bei minderjährigen und bei 
bevormundeten Personen melden sie 
die gesetzliche Vertreterin oder den 
gesetzlichen Vertreter. 

    

2
 Die Gemeinden informieren die El-

tern von Neugeborenen und neu zu-
gezogene Personen über die Versiche-
rungspflicht.

 

2
 Die Gemeinden informieren die Eltern 

von Neugeborenen und neu zugezogene 
folgende Personen über die Versiche-
rungspflicht.: 

   

 a (neu) die Eltern von Neugeborenen,    
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 b (neu) neu zugezogene Personen,    

 c (neu) Personen, die aufgrund des 
Bezugs einer schweizerischen Rente 
in der Schweiz versicherungspflichtig 
sind und ihren Wohnsitz von der 
Schweiz in einen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, nach Island oder 
nach Norwegen verlegen. 

   

 
3
 Sie verwenden für die Aufgabe nach 

Absatz 2 die entsprechenden Informati-
onsmittel der zuständigen Stelle der DIJ. 

   

Art.  4 
Mitwirkung der kantonalen Steuerver-
waltung 

Art.  4 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu) 
Mitwirkung der kantonalen Steuerverwal-
tungDatenbezug aus zentralen Personen-
datensammlungen (Überschrift geändert) 

   

1
 Die kantonale Steuerverwaltung hat 

der zuständigen Stelle der JGK die für 
den Vollzug des Versicherungsobliga-
toriums notwendigen Daten des zent-
ralen elektronischen Personenver-
zeichnisses (ZPV) durch ein Abrufver-
fahren zugänglich zu machen.

 

1
 Die kantonale Steuerverwaltung hat der 

zuständigen zuständige Stelle der JGK 
DIJ kann die für den Vollzug des Versi-
cherungsobligatoriumsder Versicherungs-
pflicht notwendigen Daten des im Abruf- 
oder Meldeverfahren aus zentralen elekt-
ronischen Personenverzeichnisses (ZPV) 
durch ein Abrufverfahren zugänglich zu 
machenPersonendatensammlungen ge-
mäss dem Gesetz vom 10. März 2020 
über die zentralen Personendatensamm-
lungen (Personendatensammlungsgesetz, 
PDSG

1)
) beziehen. 

   

                                                   
1)

 BSG ... 
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2
 Der Datenbezug nach Absatz 1 umfasst 

auch folgende besonders schützenswerte 
Personendaten: 

   

 a Angaben zum Kindes- und Erwachse-
nenschutz, 

   

 b Funktionalitäten der jeweiligen zentra-
len Personendatensammlung. 

   

 Art.  4a (neu) 
Mitwirkung der zuständigen Stelle der 
Sicherheitsdirektion 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion stellt der zuständigen Stelle der 
DIJ die für den Vollzug der Versiche-
rungspflicht notwendigen Daten des In-
formationssystems für den Ausländerbe-
reich zur Verfügung. 

   

Art.  5 
Mitwirkung der Leistungserbringer 

Art.  5 Abs. 1 (geändert)    

1
 Die Leistungserbringer melden der 

zuständigen Stelle der JGK alle im 
Kanton versicherungspflichtigen Per-
sonen, die von ihnen Leistungen be-
anspruchen und nicht versichert sind.

 

1
 Die Leistungserbringer melden der zu-

ständigen Stelle der JGKDIJ alle im Kan-
ton versicherungspflichtigen Personen, 
die von ihnen Leistungen beanspruchen 
und nicht versichert sind. 

   

Art.  9 
Ausstand 

Art.  9 Abs. 1 (geändert)    
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Antrag Kommission I Antrag Regie-
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1
 Lehnt es ein Leistungserbringer ab, 

die gesetzlich vorgesehenen Leistun-
gen nach den vertraglich festgelegten 
oder, bei Fehlen eines Tarifvertrags, 
den behördlich festgesetzten Tarifen 
und Preisen zu erbringen, hat er dies 
der zuständigen Stelle der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion (GEF) zu 
melden.

 

1
 Lehnt es ein Leistungserbringer ab, die 

gesetzlich vorgesehenen Leistungen nach 
den vertraglich festgelegten oder, bei 
Fehlen eines Tarifvertrags, den behördlich 
festgesetzten Tarifen und Preisen zu er-
bringen, hat er dies der zuständigen Stelle 
der Gesundheits- , Sozial- und Fürsorge-
direktion (GEF)Integrationsdirektion (GSI) 
zu melden. 

   

Art.  9b 
2. Ausgabenbewilligung 

Art.  9b Abs. 1 (geändert)    

1
 Die Gesundheits- und Fürsorgedirek-

tion bewilligt die Ausgabe für die nach 
Artikel 49a KVG vom Kanton zu vergü-
tende pauschale Abgeltung der statio-
nären Behandlung.

 

1
 Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion

GSI bewilligt die Ausgabe für die nach 
Artikel 49a KVG vom Kanton zu vergü-
tende pauschale Abgeltung der stationä-
ren Behandlung. 

   

Art.  9c 
3. Modalitäten 

Art.  9c Abs. 1 (geändert)    

1
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion entrichtet 
den kantonalen Anteil direkt den Leis-
tungserbringern.

 

1
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI entrichtet den 
kantonalen Anteil direkt den Leistungser-
bringern. 

   

Art.  9d 
4. Überprüfung der Patientenrechnun-
gen 

Art.  9d Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert), 
Abs. 5 (geändert) 

   

1
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion kann die 
Patientenrechnungen der Listenspitä-
ler und Listengeburtshäuser überprü-
fen.

 

1
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI kann die Pati-
entenrechnungen der Listenspitäler und 
Listengeburtshäuser überprüfen. 
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Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

3
 Die Listenspitäler und die Listenge-

burtshäuser stellen der zuständigen 
Stelle der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion oder Dritten nach Absatz 2 
innert angesetzter Frist und in pseudo-
nymisierter Form alle Daten zur Verfü-
gung, die die zuständige Stelle der 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion in 
Stichproben verlangt, um Patienten-
rechnungen zu überprüfen.

 

3
 Die Listenspitäler und die Listengeburts-

häuser stellen der zuständigen Stelle der 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion GSI 
oder Dritten nach Absatz 2 innert ange-
setzter Frist und in pseudonymisierter 
Form alle Daten zur Verfügung, diewelche 
die zuständige Stelle der Gesundheits- 
und FürsorgedirektionGSI in Stichproben 
verlangt, um Patientenrechnungen zu 
überprüfen. 

   

4
 Ergibt sich für die zuständige Stelle 

der Gesundheits- und Fürsorgedirekti-
on oder für die beauftragten Dritten 
aufgrund der pseudonymisierten Daten 
ein vertiefter Abklärungsbedarf, haben 
die Listenspitäler und Listengeburts-
häuser umfassende Einsicht in die 
betreffenden Unterlagen zu gewähren.

 

4
 Ergibt sich für die zuständige Stelle der 

Gesundheits- und FürsorgedirektionGSI 
oder für die beauftragten Dritten aufgrund 
der pseudonymisierten Daten ein vertief-
ter Abklärungsbedarf, haben die Listen-
spitäler und Listengeburtshäuser umfas-
sende Einsicht in die betreffenden Unter-
lagen zu gewähren. 

   

5
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion sowie die 
beauftragten Dritten sind hinsichtlich 
der Personendaten zur gleichen Ge-
heimhaltung verpflichtet wie die Lis-
tenspitäler und Listengeburtshäuser, 
welche die Daten bearbeiten.

 

5
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI sowie die be-
auftragten Dritten sind hinsichtlich der 
Personendaten zur gleichen Geheimhal-
tung verpflichtet wie die Listenspitäler und 
Listengeburtshäuser, welche die Daten 
bearbeiten. 

   

Art.  9e 
5. Kodierrevision 

Art.  9e Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert) 
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1
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion kann 
überprüfen, ob die Listenspitäler und 
Listengeburtshäuser ihre Leistungen in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben 
nach Artikel 49 Absatz 2 KVG kodiert 
haben.

 

1
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI kann überprü-
fen, ob die Listenspitäler und Listenge-
burtshäuser ihre Leistungen in Überein-
stimmung mit den Vorgaben nach Artikel 
49 Absatz 2 KVG kodiert haben. 

   

3
 Die Listenspitäler und Listengeburts-

häuser stellen der zuständigen Stelle 
der Gesundheits- und Fürsorgedirekti-
on oder Dritten nach Absatz 2 innert 
angesetzter Frist alle Daten der Stich-
probe zur Verfügung, die insbesondere 
für die Prüfung der Kodierungen im 
Rahmen der leistungsbezogenen, 
gesamtschweizerisch einheitlichen 
Tarifstruktur nach KVG erforderlich 
sind.

 

3
 Die Listenspitäler und Listengeburtshäu-

ser stellen der zuständigen Stelle der 
Gesundheits- und FürsorgedirektionGSI 
oder Dritten nach Absatz 2 innert ange-
setzter Frist alle Daten der Stichprobe zur 
Verfügung, die insbesondere für die Prü-
fung der Kodierungen im Rahmen der 
leistungsbezogenen, gesamtschweize-
risch einheitlichen Tarifstruktur nach KVG 
erforderlich sind. 

   

4
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion sowie die 
beauftragten Dritten sind hinsichtlich 
der Personendaten zur gleichen Ge-
heimhaltung verpflichtet wie die Lis-
tenspitäler und Listengeburtshäuser, 
welche die Daten bearbeiten.

 

4
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI sowie die be-
auftragten Dritten sind hinsichtlich der 
Personendaten zur gleichen Geheimhal-
tung verpflichtet wie die Listenspitäler und 
Listengeburtshäuser, welche die Daten 
bearbeiten. 

   

Art.  9f 
6. Sanktion 

Art.  9f Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 
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Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1
 Stellt ein Listenspital oder ein Listen-

geburtshaus die Daten nach Artikel 9d 
oder Artikel 9e nicht fristgerecht oder 
nicht vollständig zur Verfügung, erhebt 
die zuständige Stelle der Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion ihm gegenüber 
einen Betrag, welcher der Anzahl sta-
tionärer Austritte im betreffenden Jahr 
multipliziert mit bis zu zwölf Franken 
entspricht.

 

1
 Stellt ein Listenspital oder ein Listenge-

burtshaus die Daten nach Artikel 9d oder 
Artikel 9e nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig zur Verfügung, erhebt die zu-
ständige Stelle der Gesundheits- und 
FürsorgedirektionGSI ihm gegenüber 
einen Betrag, welcher der Anzahl statio-
närer Austritte im betreffenden Jahr multi-
pliziert mit bis zu zwölf Franken ent-
spricht. 

   

2
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion passt den 
Betrag von zwölf Franken nach Absatz 
1 jährlich dem Landesindex der Kon-
sumentenpreise an.

 

2
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI passt den Be-
trag von zwölf Franken nach Absatz 1 
jährlich dem Landesindex der Konsumen-
tenpreise an. 

   

Art.  9g 
7. Beiträge 

Art.  9g Abs. 1 (geändert)    

1
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion kann Bei-
träge an Institutionen gewähren, die für 
eine leistungsbezogene, gesamt-
schweizerisch einheitliche Tarifstruktur 
nach KVG sorgen.

 

1
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI kann Beiträge 
an Institutionen gewähren, die für eine 
leistungsbezogene, gesamtschweizerisch 
einheitliche Tarifstruktur nach KVG sor-
gen. 

   

Art.  10 
Kostenübernahme für Dienste von 
ausserkantonalen Spitälern 

Art.  10 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 
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1
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion entrichtet 
die Vergütungen, die nach Artikel 41 
Absatz 3 KVG für eine stationäre Be-
handlung aus medizinischen Gründen 
an ein nicht auf der Spitalliste des 
Kantons Bern aufgeführtes Spital ge-
schuldet sind.

 

1
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und Fürsorgedirektion GSI entrichtet die 
Vergütungen, die nach Artikel 41 Absatz 3 
KVG für eine stationäre Behandlung aus 
medizinischen Gründen an ein nicht auf 
der Spitalliste des Kantons Bern aufge-
führtes Spital geschuldet sind. 

   

3
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion bewilligt 
die Ausgabe für die nach Artikel 41 
Absatz 3 KVG vom Kanton zu entrich-
tende Vergütung.

 

3
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI bewilligt die 
Ausgabe für die nach Artikel 41 Absatz 3 
KVG vom Kanton zu entrichtende Vergü-
tung. 

   

Art.  12 
Tarifverträge, Tariffestsetzung 

Art.  12 Abs. 1    

1
 Der Regierungsrat

 1
 Der Regierungsrat    

a genehmigt die Tarifverträge nach 
Artikel 46 Absatz 4 KVG

1)
; 

a (geändert) genehmigt die Tarifverträ-
ge nach Artikel 46 Absatz 4 KVG; 

   

Art.  13 
Betriebsvergleiche 

Art.  13 Abs. 1 (geändert)    

1
 Die zuständige Stelle der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion liefert der 
zuständigen Bundesbehörde die Un-
terlagen, die für die vom Bundesrat 
nach Artikel 49 Absatz 8 KVG ange-
ordneten Betriebsvergleiche nötig sind.

 

1
 Die zuständige Stelle der Gesundheits- 

und FürsorgedirektionGSI liefert der zu-
ständigen Bundesbehörde die Unterlagen, 
die für die vom Bundesrat nach Artikel 49 
Absatz 8 KVG angeordneten Betriebsver-
gleiche nötig sind. 

   

                                                   
1)

 SR 832.10 
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Art.  16 
Finanzielle Verhältnisse 
1. Grundsatz 

Art.  16 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (geändert) 

   

1
 Die finanziellen Verhältnisse werden 

grundsätzlich nach dem Gesetz vom 
21. Mai 2000 über die direkten Staats- 
und Gemeindesteuern

1)
 (StG) beurteilt.

 

1
 Die finanziellen Verhältnisse werden 

grundsätzlich nach dem Gesetz
Steuergesetz vom 21. Mai 2000 über die 
direkten Staats- und Gemeindesteuern 
 (StG)

2)
 beurteilt. 

   

3
 Überschreitet das Bruttovermögen 

einen vom Regierungsrat durch Ver-
ordnung zu bestimmenden Betrag, 
besteht kein Anspruch auf Prämien-
verbilligung. 

    

4
 Beim Bestimmen des Reinvermö-

gens sind die Liegenschaften zum 
Verkehrswert einzusetzen. Dieser Wert 
berechnet sich nach den Regeln der 
Berechnung der Grundstücke bei in-
terkantonalen Steuerausscheidungen.

 

4
 Beim Bestimmen des Reinvermögens 

sind die Liegenschaften zum Verkehrs-
wert einzusetzen. Dieser Wert berechnet 
Das Reinvermögen bestimmt sich nach 
den Regeln der Berechnung der Grund-
stücke bei interkantonalen Steueraus-
scheidungenArtikeln 48 bis 63 StG. 

   

Art.  17 
2. Ausnahme 

Art.  17 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 

   

                                                   
1)

 BSG 661.11 
2)

 BSG 661.11 

https://www.belex.sites.be.ch/data/661.11/de
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1
 Geben die Steuerdaten auf Grund 

besonderer Umstände die wirtschaftli-
chen Verhältnisse nur ungenügend 
wieder und liegen andere zuverlässige 
Grundlagen vor, können die finanziel-
len Verhältnisse abweichend von Arti-
kel 16 bestimmt werden.

 

1
 Geben die Steuerdaten auf Grund be-

sonderer Umstände die wirtschaftlichen 
Verhältnisse nur ungenügend wieder und 
liegen andere zuverlässige Grundlagen 
voroder sind keine Steuerdaten vorhan-
den, können die finanziellen Verhältnisse 
abweichend von Artikel 16 anhand ande-
rer zuverlässiger Grundlagen bestimmt 
werden. 

   

2
 Der Regierungsrat regelt die Einzel-

heiten in einer Verordnung.
 

2
 Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-

ten in einerdurch Verordnung. 
   

Art.  18 
3. Quellensteuerpflichtige Personen 

Art.  18 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)    

1
 Bei Personen, die an der Quelle be-

steuert werden, bestimmen sich die 
finanziellen Verhältnisse nach den der 
Quellensteuer zu Grunde liegenden 
vergleichbaren Bruttoeinkünften. Die 
Artikel 16 und 17 gelten sinngemäss.

 

1
 Bei Personen, die an der Quelle besteu-

ert werden, bestimmen sich die finanziel-
len Verhältnisse in Prozent der Bruttoein-
künfte nach den Artikel 113 StG, die der 
Quellensteuer zu Grunde liegenden ver-
gleichbaren Bruttoeinkünften. Die Artikel 
16 und 17 gelten sinngemäss.liegen. 

   

 
2
 Der Regierungsrat legt den Prozentsatz 

durch Verordnung fest. 
   

Art.  19 
Persönliche und familiäre Verhältnisse 

Art.  19 Abs. 2 (geändert)    

2
 Die Familie wird als Einheit betrach-

tet. Zur Familien zählen
 

2
 Die Familie wird als Einheit betrachtet. 

Zur FamilienFamilie zählen 
   

a die Ehegatten beziehungsweise 
die eingetragenen Partnerinnen 
oder Partner, 

a (geändert) die Ehegatten bezie-
hungsweise die eingetragenen Part-
nerinnen oder Partner, 
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 a1 (neu) die eingetragenen Partnerinnen 
und Partner, 

   

 a2 (neu) das unverheiratete Paar, sofern 
es im gleichen Haushalt lebt und min-
destens ein gemeinsames Kind, eine 
gemeinsame junge Erwachsene oder 
einen gemeinsamen jungen Erwach-
senen hat, 

   

 a3 (neu) das nicht in eingetragener Part-
nerschaft lebende Paar, sofern es im 
gleichen Haushalt lebt und mindes-
tens ein gemeinsames Kind, eine ge-
meinsame junge Erwachsene oder ei-
nen gemeinsamen jungen Erwachse-
nen hat, 

   

b der allein stehende Elternteil, b (geändert) der allein stehende
alleinstehende Elternteil, 

   

d die jungen Erwachsenen, wenn sie 
ledig sind und ihren Lebensunter-
halt noch nicht dauernd aus einem 
eigenen Einkommen bestreiten, 
dessen Mindesthöhe vom Regie-
rungsrat durch Verordnung festge-
legt wird. 

d (geändert) die jungen Erwachsenen, 
wenn sie ledig sind und ihren Lebens-
unterhalt noch , nicht dauernd aus ei-
nem mit eigenen Kindern eine Familie 
bilden und ein Einkommen bestreiten, 
dessen Mindesthöhebis zu einer vom 
Regierungsrat durch Verordnung fest-
gelegt wirdfestgelegten Höhe erzielen. 

   

Art.  20 
Höhe der Prämienverbilligung 

Art.  20 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (geändert) 
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1
 Der Regierungsrat stuft die Verbilli-

gung der Prämien nach dem massge-
benden Einkommen und nach Prä-
mienregionen ab.

 

1
 Der Regierungsrat stuft die Verbilligung 

der PrämienPrämienverbilligung nach 
dem massgebenden Einkommen und 
nach Prämienregionen ab. 

   

2
 Die Höhe der Prämienverbilligung 

bestimmt sich aufgrund des nach den 
Artikeln 15 bis 19 ermittelten massge-
benden Einkommens und nach der 
Prämienregion, in welcher die an-
spruchsberechtigte Person ihren 
Wohnsitz hat.

 

2
 Die Höhe der Prämienverbilligung be-

stimmt sich aufgrund des nach den Arti-
keln 15 bis 19 ermittelten massgebenden 
Einkommens und nach der Prämienregi-
on, in welcherder die anspruchsberechtig-
te Person ihren Wohnsitz hat. 

   

3
 Die Prämienverbilligung darf grund-

sätzlich 80 Prozent der vom Bund für 
den Kanton Bern festgelegten Durch-
schnittsprämie nicht übersteigen.

 

3
 Die Prämienverbilligung darf grundsätz-

lich 80 Prozent der vom Bund für den 
Kanton Bern festgelegten Durchschnitts-
prämie nicht übersteigen. 

   

4
 Bei Personen, die Leistungen der 

Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen 
zur AHV- oder zur IV-Rente beziehen, 
kann die Verbilligung der ganzen Prä-
mie entsprechen. Dabei kann auf 
Durchschnittsprämien abgestellt wer-
den.

 

4
 Bei Personen, die Leistungen der Sozi-

alhilfe oder Ergänzungsleistungen zur 
AHV- oder zur IV-Rente beziehen, kann
erhalten die Verbilligung höchste Stufe 
der ganzen Prämie entsprechen. Dabei 
kann auf Durchschnittsprämien abgestellt 
werdenordentlichen Prämienverbilligung. 

   

5
 Für anspruchsberechtigte Kinder und 

anspruchsberechtigte junge Erwach-
sene in Ausbildung beträgt die Verbilli-
gung mindestens 50 Prozent der Prä-
mie.

 

5
 Für anspruchsberechtigte Kinder Bei 

unteren und anspruchsberechtigte junge 
Erwachsene mittleren Einkommen werden 
die Prämien von Kindern und jungen Er-
wachsenen in Ausbildung beträgt die Ver-
billigung mindestens 50 Prozent der Prä-
mienach Artikel 65 Absatz 1bis KVG ver-
billigt. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  20a (neu) 
Mitteilung des Entscheids 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der DIJ teilt der 

betroffenen Person Entscheide bezüglich 
der Prämienverbilligung schriftlich mit. Auf 
Verlangen wird eine Verfügung ausge-
stellt. 

   

Art.  21 
Vollzug 

Art.  21 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 

   

1
 Die zuständige Stelle der JGK führt 

die Prämienverbilligung durch.
 

1
 Die zuständige Stelle der JGKDIJ führt 

die Prämienverbilligung durch. 
   

2
 Die Prämienverbilligungen von Per-

sonen, welche Leistungen der Sozial-
hilfe oder Ergänzungsleistungen zur 
AHV- oder zur IV-Rente beziehen, 
können durch die Gemeinden, die 
unterstützenden Behörden oder die 
Ausgleichskasse des Kantons Bern 
ausgerichtet werden.

 

2
 Die Prämienverbilligungen von Perso-

nen, welchedie Leistungen der Sozialhilfe 
oder Ergänzungsleistungen zur AHV- 
oder zur IV-Rente beziehen, können 
durch die Gemeinden,  oder die unterstüt-
zenden Behörden oder die Ausgleichs-
kasse des Kantons Bern ausgerichtet 
werden. 

   

 Art.  21a (neu) 
Datenbezug aus zentralen Personenda-
tensammlungen 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der DIJ kann die 

für den Vollzug der Prämienverbilligung 
notwendigen Daten im Abruf- oder Melde-
verfahren aus zentralen Personendaten-
sammlungen beziehen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Der Datenbezug nach Absatz 1 umfasst 

auch folgende besonders schützenswerte 
Personendaten: 

   

 a Angaben zum Kindes- und Erwachse-
nenschutz, 

   

 b Angaben zum Haushalt,    

 c Funktionalitäten der jeweiligen zentra-
len Personendatensammlung. 

   

Art.  22 
Mitwirkung der Anstalten, Behörden 
und Versicherer 

Art.  22 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

   

1
 Die Ausgleichskasse des Kantons 

Bern, die unterstützenden Behörden 
und die Gemeinden melden der zu-
ständigen Stelle der JGK Personen, 
welche Ergänzungsleistungen zur 
AHV- oder zur IV-Rente oder Leistun-
gen der Sozialhilfe beziehen.

 

1
 Die Ausgleichskasse des Kantons Bern, 

die unterstützenden Behörden und die 
Gemeinden melden der zuständigen Stel-
le der JGKDIJ Personen, welchedie Er-
gänzungsleistungen zur AHV- oder zur IV-
Rente oder Leistungen der Sozialhilfe 
beziehen. 

   

3
 Die für den Vollzug der Prämienver-

billigung benötigten Daten können der 
zuständigen Stelle der JGK im Rah-
men eines Abrufverfahrens zugänglich 
gemacht werden.

 

3
 Die für den Vollzug der Prämienverbilli-

gung benötigten Daten können der zu-
ständigen Stelle der JGKDIJ im Rahmen 
eines Abrufverfahrens zugänglich ge-
macht werden. 

   

 Art.  22a (neu) 
Mitwirkung der Gemeinden 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Leben Eltern im gleichen Haushalt, füh-

ren die Gemeinden im Einwohnerregister 
die Eltern-Kind-Beziehungen von Kindern 
und jungen Erwachsenen bis zum vollen-
deten 25. Altersjahr. 

   

Art.  23 
Mitwirkung der kantonalen Steuerver-
waltung 

Art.  23 Abs. 1 (aufgehoben), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 
Mitwirkung der kantonalen Steuerverwal-
tungzuständigen Stelle der Finanzdirekti-
on (Überschrift geändert) 

   

1
 Die kantonale Steuerverwaltung hat 

der zuständigen Stelle der JGK die für 
den Vollzug der Prämienverbilligung 
notwendigen Daten des zentralen 
elektronischen Personenregisters 
(ZPV) durch ein Abrufverfahren zu-
gänglich zu machen. 

    

2
 Die zuständige Stelle der JGK kann 

in einem Abrufverfahren auf Steuerda-
ten der kantonalen Steuerverwaltung 
greifen, soweit dies für den Vollzug der 
Prämienverbilligung nötig ist.

 

2
 Die zuständige Stelle der JGK kann in 

einem Abrufverfahren auf Steuerdaten 
Finanzdirektion hat der kantonalen Steu-
erverwaltung greifen, soweit dies
zuständigen Stelle der DIJ die für den 
Vollzug der Prämienverbilligung nötig ist
notwendigen Daten des Steuerveranla-
gungssystems von natürlichen Personen 
durch ein Abruf- und Meldeverfahren zur 
Verfügung zu stellen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

3
 Personen, die mit der Prämienverbil-

ligung betraut sind, unterstehen dem 
Steuergeheimnis.

 

3
 Personen, die Wer mit der Prämienver-

billigung dem Vollzug dieses Gesetzes 
betraut sind, unterstehen dem Steuerge-
heimnisist oder dazu beigezogen wird, 
unterliegt der Geheimhaltungspflicht nach 
Artikel 153 StG. 

   

Art.  24 
Feststellen des Anspruchs 

Art.  24 Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu)    

3
 Die Verbilligung von Prämien kann 

nur für das laufende Kalenderjahr be-
antragt werden. Der Regierungsrat legt 
durch Verordnung fest, wer für die 
versicherte Person einen Antrag stel-
len kann.

 

3
 Die Verbilligung von Prämien 

Prämienverbilligung kann nur für das lau-
fende Kalenderjahr rückwirkend längstens 
auf den 1. Januar des laufenden Kalen-
derjahres beantragt werden. Der Regie-
rungsrat legt durch Verordnung fest, wer 
für die versicherte Person einen Antrag 
stellen kann. 

   

 
4
 Der Regierungsrat legt durch Verord-

nung fest, wer für die versicherte Person 
einen Antrag stellen kann. 

   

Art.  27 
Rückerstattung 

Art.  27 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 2a (neu), 
Abs. 3 (aufgehoben) 

   

1
 Ungerechtfertigt bezogene Verbilli-

gungsbeiträge sind zurückzuerstatten.
 

1
 Ungerechtfertigt bezogene Verbilli-

gungsbeiträgePrämienverbilligungen sind 
zurückzuerstatten. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2
 Der Rückerstattungsanspruch ver-

jährt ein Jahr, nachdem die zuständige 
Stelle der JGK davon Kenntnis erhal-
ten hat, spätestens aber drei Jahre 
nach dem Ausrichten der Prämienver-
billigung. Wird der Rückerstattungsan-
spruch aus einer strafbaren Handlung 
hergeleitet, für welche das Strafrecht 
eine längere Verjährungsfrist vorsieht, 
so ist diese Frist massgebend.

 

2
 Der Rückerstattungsanspruch verjährt 

ein Jahr, nachdem die zuständige Stelle 
der JGKDIJ davon Kenntnis erhalten hat, 
spätestens aber drei Jahre nach dem 
Ausrichten der Prämienverbilligung. Wird 
der Rückerstattungsanspruch aus einer 
strafbaren Handlung hergeleitet, für wel-
che das Strafrecht eine längere Verjäh-
rungsfrist vorsieht, so ist diese Frist mas-
sgebend. 

   

 
2a

 Wird der Rückerstattungsanspruch aus 
einem Nachsteuerverfahren oder aus 
einer strafbaren Handlung im Rahmen 
des Prämienverbilligungsverfahrens her-
geleitet, so verjährt er ein Jahr, nachdem 
die zuständige Stelle der DIJ Kenntnis 
vom Entscheid im Nachsteuer- oder 
Strafverfahren erhalten hat, spätestens 
aber zehn Jahre nach dem Ausrichten der 
Prämienverbilligung. 

   

3
 Auf die Rückforderung kann ganz 

oder teilweise verzichtet werden, wenn 
die Rückerstattung für die betroffene 
Person wirtschaftlich eine Härte be-
deutet. 

    

 Art.  27a (neu) 
Verzicht auf Rückforderung 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Auf die Rückforderung wird ganz oder 

teilweise verzichtet, wenn die Rückerstat-
tung für die betroffene Person wirtschaft-
lich eine Härte bedeutet, sofern die zu-
ständige Stelle der DIJ über die für die 
Prüfung der wirtschaftlichen Härte not-
wendigen Daten verfügt. 

   

 
2
 Liegen die notwendigen Daten nach 

Absatz 1 der zuständigen Stelle der DIJ 
nicht vor, wird auf Gesuch hin die Rück-
forderung ganz oder teilweise erlassen, 
wenn die Rückerstattung für die betroffe-
ne Person eine wirtschaftliche Härte be-
deutet. 

   

 
3
 Das Gesuch nach Absatz 2 ist innert 60 

Tagen, seit die betroffene Person wegen 
der rückwirkenden Änderung des Prämi-
enverbilligungsanspruchs eine Rechnung 
des Versicherers erhalten hat, bei der 
zuständigen Stelle der DIJ einzureichen. 

   

Art.  28 
Verluste der Versicherer 

Art.  28 
Aufgehoben. 

   

1
 …     

2
 Für uneinbringliche Prämien und 

Kostenbeteiligungen können die Versi-
cherer Ersatz bei der zuständigen 
Stelle der JGK verlangen, wenn sie 
trotz gebührender Sorgfalt bei der 
Einforderung von Prämien für die obli-
gatorische Krankenpflegeversicherung 
Verluste erleiden. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

3
 Ersetzt der Kanton den Verlust, so 

gehen die Ansprüche des Versicherers 
gegenüber der versicherten Person auf 
ihn über. Die Verlustscheine sind der 
zuständigen Stelle der JGK auszuhän-
digen. 

    

4
 Die Ersatzleistungen werden an die 

nach Artikel 66 KVG auszurichtenden 
Beiträge angerechnet. 

    

Art.  29 
Rechenschaftspflicht 

Art.  29 
Aufgehoben. 

   

1
 Versicherer, welche die Prämienver-

billigung nach Artikel 25 Absatz 1 an 
die Versicherten weitergeben oder 
Verluste nach Artikel 28 geltend ma-
chen, haben der zuständigen Stelle 
der JGK über die Verwendung der 
Gelder Rechenschaft abzulegen. 

    

2
 Mit der Abrechnung über die ausge-

richteten Prämienverbilligungen ist ein 
Revisionsbericht einzureichen. 

    

 Art.  29a (neu) 
Mitwirkung der Betreibungs- und Kon-
kursämter 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die Betreibungs- und Konkursämter 

stellen der zuständigen Stelle der DIJ die 
notwendigen Daten aus den betreibungs-
rechtlichen Protokollen und Registern für 
die Überprüfung der von den Versicherern 
geltend gemachten Verluste (Art. 64a 
Abs. 3 KVG) zur Verfügung. 

   

Art.  31 
Abrechnung 

Art.  31 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

   

1
 Die zuständige Stelle der JGK rech-

net die Beiträge des Bundes mit dem 
Bund ab.

 

1
 Die zuständige Stelle der JGKDIJ rech-

net die Beiträge des Bundes mit dem 
Bund ab. 

   

2
 Die Gemeinden, die unterstützenden 

Behörden und die Ausgleichskasse 
des Kantons Bern rechnen die den 
Empfängerinnen und den Empfängern 
von Sozialhilfen oder Ergänzungsleis-
tungen zur AHV- oder zur IV-Rente 
bevorschussten Prämienverbilligungen 
mit der zuständigen Stelle der JGK ab.

 

2
 Die Gemeinden,  und die unterstützen-

den Behörden und die Ausgleichskasse 
des Kantons Bern rechnen die den Emp-
fängerinnen und den Empfängern von 
Sozialhilfen oder Ergänzungsleistungen 
zur AHV- oder zur IV-Rente Leistungen 
der Sozialhilfe bevorschussten Prämien-
verbilligungen mit der zuständigen Stelle 
der JGKDIJ ab. 

   

3
 Die zuständige Stelle der JGK richtet 

den Gemeinden, den unterstützenden 
Behörden und der Ausgleichskasse 
des Kantons Bern Vorschüsse aus.

 

3
 Die zuständige Stelle der JGKDIJ richtet 

den Gemeinden,  und den unterstützen-
den Behörden und der Ausgleichskasse 
des Kantons Bern Vorschüsse aus. 

   

1.4a Vermeidung von Härtefällen Titel nach Art. 31 
1.4a (aufgehoben) 

   

Art.  31a Art.  31a 
Aufgehoben. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1
 Zur Vermeidung von Härtefällen kann 

der Regierungsrat durch Verordnung 
die vorläufige Zahlung von Prämien 
oder Kostenbeteiligungen durch den 
Kanton zugunsten von Versicherten 
vorsehen, die von einem Leistungsauf-
schub gemäss Artikel 64a KVG betrof-
fen sind oder denen ein solcher unmit-
telbar droht. 

    

Art.  32 Art.  32 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 

   

1
 Die zuständige Stelle der JGK be-

treibt in Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben zur Durchführung der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung 
und in der Prämienverbilligung ein 
elektronisches Datenverarbeitungssys-
tem.

 

1
 Die zuständige Stelle der JGKDIJ be-

treibt in Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben zur Durchführung der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung und in 
der Prämienverbilligung ein elektroni-
sches Datenverarbeitungssystem. 

   

2
 Darin sind insbesondere Angaben 

enthalten wie Name, Vorname, Adres-
se, AHV-Nummer, Familienstruktur, 
Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse, Versicherungsbeziehung, Prä-
mienverbilligung, Zahlstelle, Beginn 
und Ende von Leistungen der Sozial-
hilfe und von Ergänzungsleistungen 
zur AHV- oder zur IV-Rente, Bestehen 
eines Straf- oder Massnahmenvoll-
zugs, vormundschaftliche Beziehun-
gen und hängige Betreibungen.

 

2
 Darin sind insbesondere Angaben ent-

halten wie Name, Vorname, Adresse, 
AHV-Nummer, Familienstruktur, Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse, Ver-
sicherungsbeziehung, Prämienverbilli-
gung, Zahlstelle, Beginn und Ende von 
Leistungen der Sozialhilfe und von Ergän-
zungsleistungen zur AHV- oder zur IV-
Rente, Bestehen eines Straf- oder Mass-
nahmenvollzugs, vormundschaftliche 
Beziehungen und hängige Betreibungen. 

   

 a (neu) Name, Vorname und Adresse    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 b (neu) kantonale Personenidentifikati-
onsnummer, 

   

 c (neu) AHV-Versichertennummer,    

 d (neu) Geburtsdatum,    

 e (neu) Geschlecht,    

 f (neu) Haushaltsstruktur,    

 g (neu) Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse, 

   

 h (neu) Versicherungsbeziehung,    

 i (neu) Prämienverbilligung,    

 k (neu) Zahlstelle,    

 l (neu) Beginn und Ende von Leistun-
gen der Sozialhilfe und von Ergän-
zungsleistungen zur AHV- oder zur IV-
Rente, 

   

 m (neu) Vorliegen von Straf- und Mass-
nahmenvollzug, 

   

 n (neu) Beistandschaften,    

 o (neu) Verlustscheine betreffend Prä-
mienausstände, Kostenbeteiligungen, 
Verzugszinsen und Betreibungskos-
ten. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

Art.  33 
Grundsatz 

Art.  33 Abs. 1 (geändert)    

1
 Soweit das KVG

1)
 und dieses Gesetz 

keine abweichenden Regelungen ent-
halten, richten sich der Rechtsschutz 
und das Verfahren nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über die Ver-
waltungsrechtspflege

2)
 (VRPG).

 

1
 Soweit das KVG und dieses Gesetz 

keine abweichenden Regelungen enthal-
ten, richten sich der Rechtsschutz und 
das Verfahren nach den Bestimmungen 
des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege

3)
 (VRPG). 

   

Art.  34 
Einsprache 

Art.  34 Abs. 1 (geändert)    

1
 Gegen Verfügungen über die Prämi-

enverbilligung und über den zwangs-
weisen Anschluss an einen Versiche-
rer kann Einsprache erhoben werden.

 

1
 Gegen Verfügungen über die Prämien-

verbilligung und über den zwangsweisen 
Anschluss an einen Versicherer kann 
Einsprache erhoben werden. 

   

Art.  35 
Versicherungsgericht 

Art.  35 Abs. 1 (aufgehoben), 
Abs. 2 (geändert) 
Versicherungsgericht
Verwaltungsgericht (Überschrift geändert) 

   

1
 Das Verwaltungsgericht beurteilt als 

kantonales Versicherungsgericht Strei-
tigkeiten der Versicherer unter sich, mit 
Versicherten oder mit Dritten. 

    

                                                   
1)

 SR 832.10 
2)

 BSG 155.21 
3)

 BSG 155.21 



- 25 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2
 Die Mitglieder des Verwaltungsge-

richts beurteilen als Einzelrichterinnen 
oder Einzelrichter (Art. 128 VRPG

1)
)
 

2
 Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts 

beurteilen als Einzelrichterinnen oderund 
Einzelrichter (Art. 128 VRPG57 Abs. 4 
des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die 
Organisation der Gerichtsbehörden und 
der Staatsanwaltschaft [GSOG]

2)
) 

   

a Streitigkeiten über die Verbilligung 
von Prämien für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung und 

a (geändert) Streitigkeiten über die Ver-
billigung von Prämien für die obligato-
rische Krankenpflegeversicherung
Prämienverbilligung und 

   

Art.  37 
Zivilgerichte 

Art.  37 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

   

2
 Den Parteien dürfen keine Verfah-

renskosten auferlegt werden; jedoch 
kann das Gericht der fehlbaren Partei 
bei mutwilliger oder leichtfertiger Pro-
zessführung solche Kosten ganz oder 
teilweise auferlegen.

 

2
 Den Parteien dürfen keine Verfahrens-

kosten auferlegt werden; jedoch kann das 
Gericht Für die Gerichtskosten sind die 
besonderen Kostenregelungen der fehlba-
ren Partei bei mutwilliger oder leichtferti-
ger Prozessführung solche Kosten ganz 
oder teilweise auferlegenArtikel 113 bis 
115 der Schweizerischen Zivilprozessord-
nung vom 19. Dezember 2008 (Zivilpro-
zessordnung, ZPO)

3)
 zu beachten. 

   

3
 Im Weiteren richten sich die Zustän-

digkeiten und das Verfahren nach den 
Bestimmungen der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung vom 19. Dezem-
ber 2008 (ZPO)

4)
.
 

3
 Im Weiteren richten sich die Zuständig-

keiten und das Verfahren nach den Best-
immungen der Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung vom 19. Dezember 2008 
(ZPO)ZPO. 

   

                                                   
1)

 BSG 155.21 
2)

 BSG 161.1 
3)

 SR 272 
4)

 SR 272 

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.1/de
http://db.clex.ch/link/Bund/272/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  37a (neu) 
Versicherungspflicht 

   

 
1
 Die Ausgleichskasse des Kantons Bern 

klärt die Arbeitgeber über ihre Versiche-
rungspflicht auf. 

   

 
2
 Sie überwacht die Einhaltung der Versi-

cherungspflicht. 
   

Art.  38 Art.  38 
Schiedsgericht in Sozialversicherungs-
streitigkeiten (Überschrift geändert) 

   

Art.  41 Art.  41 Abs. 1 
Zuständigkeit (Überschrift geändert) 

   

1
 Das Schiedsgericht beurteilt im Be-

reich der Kranken-, Unfall- und Militär-
versicherung als einzige Instanz

 

1
 Das Schiedsgericht beurteilt im Bereich 

der Kranken-, Unfall- und Militärversiche-
rung als einzige Instanz 

   

a die Ablehnung von Vertrauensärz-
tinnen oder Vertrauensärzten 
durch die kantonale Ärztegesell-
schaft gemäss Artikel 57 Absatz 3 
KVG

1)
; 

a (geändert) die Ablehnung von Ver-
trauensärztinnen oderund Vertrau-
ensärzten durch die kantonale Ärzte-
gesellschaft gemäss Artikel 57 Absatz 
3 KVG; 

   

b den Ausschluss eines Leistungs-
erbringers durch einen Versicherer 
gemäss Artikel 59 KVG; 

b (geändert) den Ausschluss eines Leis-
tungserbringers durch einen Versiche-
rerSanktionen gegen Leistungserbrin-
ger gemäss Artikel 59 KVG; 

   

                                                   
1)

 SR 832.10 
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d Streitigkeiten zwischen Versiche-
rern und Medizinalpersonen, Labo-
ratorien oder Heil- und Kuranstal-
ten gemäss Artikel 57 UVG

1)
 und 

d (geändert) Streitigkeiten zwischen 
Versicherern und Medizinalpersonen, 
Laboratorien oder Heil- und Kuranstal-
ten gemäss Artikel 57 UVG und 

   

e Streitigkeiten zwischen der Militär-
versicherung und Medizinalperso-
nen, Anstalten, Abklärungsstellen 
und Laboratorien gemäss Artikel 
27 MVG

2)
. 

e (geändert) Streitigkeiten zwischen der 
Militärversicherung und Medizinalper-
sonen, Anstalten, Abklärungsstellen 
und Laboratorien gemäss Artikel 27 
MVG. 

   

Art.  43 
Organisation 

Art.  43 Abs. 1 (geändert)    

1
 Die Zusammensetzung des Schieds-

gerichts sowie des Spruchkörpers, die 
Wahl der Richterinnen und Richter und 
die Bezeichnung der neutralen Vorsit-
zenden sind im Gesetz vom 11. 6. 
2009 über die Organisation der Ge-
richtsbehörden und der Staatsanwalt-
schaft (GSOG

3)
) geregelt.

 

1
 Die Zusammensetzung des Schiedsge-

richts sowie des Spruchkörpers, die Wahl 
der Richterinnen und Richter und die Be-
zeichnung der neutralen Vorsitzenden 
sind im Gesetz vom 11. 6. 2009 über die 
Organisation der Gerichtsbehörden und 
der Staatsanwaltschaft (GSOG)GSOG 
geregelt. 

   

Art.  47 
Kosten 

Art.  47 Abs. 3 (geändert)    

                                                   
1)

 SR 832.20 
2)

 SR 833.1 
3)

 BSG 161.1 
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3
 Die Kosten richten sich nach der 

Gebührenordnung des Verwaltungsge-
richts und der verwaltungsunabhängi-
gen Verwaltungsjustizbehörden.

 

3
 Die Kosten richten sich nach dem Dekret 

vom 24. März 2010 betreffend die Verfah-
renskosten und die Verwaltungsgebühren 
der Gebührenordnung des Verwaltungs-
gerichts Gerichtsbehörden und der ver-
waltungsunabhängigen Verwaltungsjus-
tizbehördenStaatsanwaltschaft (Verfah-
renskostendekret, VKD)

1)
. 

   

Art.  48 
Taggelder und Entschädigungen 

Art.  48 Abs. 1 (geändert)    

1
 Die Mitglieder des Schiedsgerichts in 

Sozialversicherungsstreitigkeiten er-
halten Taggelder und Reiseentschädi-
gungen, wie sie für die Gerichts- und 
Justizverwaltung festgelegt sind.

 

1
 Die Mitglieder Entschädigung der Fach-

richterinnen und Fachrichter des Schieds-
gerichts in Sozialversicherungsstreitigkei-
ten erhalten Taggelder und Reiseent-
schädigungen, wie sie für richtet sich 
nach dem Dekret vom 9. Juni 2010 über 
die Gerichts- Entschädigung der neben-
amtlichen Richterinnen und Justizverwal-
tung festgelegt Richter (EnRD)

2)
sind. 

   

 Titel nach Art. 52 (neu) 
T1 Übergangsbestimmungen der Ände-
rung vom [TT.MM.JJJJ] 

   

 Art.  T1-1 (neu) 
Datenzustellung und Kontrolle 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der DIJ stellt den 

Gemeinden die folgenden Daten bis am 
12. Juli 2021 für die Kontrolle nach Absatz 
2 zur Verfügung: 

   

                                                   
1)

 BSG 161.12 
2)

 BSG 166.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.12/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/166.1/de
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 a Daten von identifizierbaren unverhei-
rateten Paaren nach Artikel 19 Absatz 
2 Buchstabe a2 und a3, 

   

 b Daten von unverheirateten Paaren, 
die allenfalls unter Artikel 19 Absatz 2 
Buchstabe a2 und a3 fallen. 

   

 
2
 Gestützt auf Artikel 22a kontrollieren die 

Gemeinden bis am 30. Oktober 2021 die 
Eltern-Kind-Beziehungen von unverheira-
teten Eltern, welche die gleichen Gebäu-
de- und Wohnungsidentifikatoren haben, 
auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit. 

   

 Art.  T1-2 (neu) 
Ersatz von uneinbringlichen Prämien und 
Kostenbeteiligungen 

   

 
1
 Für bis am 31. Dezember 2011 fällige, 

uneinbringliche Prämien und Kostenbetei-
ligungen können die Versicherer bis am 
31. Dezember 2022 Ersatz bei der zu-
ständigen Stelle der DIJ verlangen, wenn 
sie trotz gebührender Sorgfalt bei der 
Einforderung von Prämien für die obliga-
torische Krankenpflegeversicherung und 
von Kostenbeteiligungen Verluste erleiden 
und die Versicherten zur Zeit der Entste-
hung der Schuld im Kanton wohnhaft 
waren. 
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2
 Ersetzt der Kanton den Verlust nach 

Absatz 1, so gehen die Ansprüche des 
Versicherers gegenüber der versicherten 
Person auf ihn über. Die Verlustscheine 
sind der zuständigen Stelle der DIJ aus-
zuhändigen. 

   

 Art.  T1-3 (neu) 
Anwendbarkeit 

   

 
1
 Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe a2, a3 

und d sowie Artikel 29a Absatz 1 sind ab 
dem 1. Januar 2022 anwendbar. 

   

 II.    

 Der Erlass 161.1 Gesetz über die Organi-
sation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft vom 11.06.2009 
(GSOG) (Stand 01.06.2013) wird wie folgt 
geändert: 

   

Art.  57 
Einzelrichterliche Zuständigkeit 

Art.  57 Abs. 7 (geändert)    

7
 In Streitigkeiten vor dem Schiedsge-

richt in Sozialversicherungsstreitigkei-
ten genehmigt die oder der neutrale 
Vorsitzende Vergleiche und behandelt 
Gesuche und Klagen, die zurückgezo-
gen oder gegenstandslos geworden 
sind oder auf die offensichtlich nicht 
eingetreten werden kann.

 

7
 In Streitigkeiten vor dem Schiedsgericht 

in Sozialversicherungsstreitigkeiten ge-
nehmigt die oder der neutrale Vorsitzende 
Vergleiche und behandelt Gesuche und 
Klagen, die zurückgezogen oder gegen-
standslos geworden sind oder auf die 
offensichtlich nicht eingetreten werden 
kann. Sie oder er behandelt ferner all jene 
Geschäfte, bei denen die Parteien über-
einstimmend Gutheissung beantragen. 

   

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.1/de
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 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Diese Änderung tritt am 1. Juli 2021 in 
Kraft. 

   

    Dem Grossen Rat wird 
beantragt, nur eine 
Lesung durchzuführen. 

 Bern, 22. April 2020 Bern, 16. Juni 2020 Bern, 1. Juli 2020 

 Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Ammann 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Kohler 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident:  
Schnegg 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 


